
Rechte im Zusammenhang mit dem sozialen Schutz (Artikel 12, 13, 16 (Familienleistungen), 

30 und 31)  

Artikel 12 

DAS RECHT AUF SOZIALE SICHERHEIT 

Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf Soziale Sicherheit zu gewährleisten, 
verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. ein System der Sozialen Sicherheit einzuführen oder beizubehalten; 

2. das System der Sozialen Sicherheit auf einem befriedigenden Stand zu halten, der zumindest 
dem entspricht, der für die Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 102) der Internationalen 
Arbeitsorganisation über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit erforderlich ist; 

3. sich zu bemühen, das System der Sozialen Sicherheit fortschreitend auf einen höheren Stand 

zu bringen; 

4. durch den Abschluß geeigneter zwei- und mehrseitiger Abkommen oder durch andere Mittel 
und nach Maßgabe der in diesen Abkommen niedergelegten Bedingungen Maßnahmen zu 
ergreifen, die gewährleisten: 
a)die Gleichbehandlung der Angehörigen anderer Vertragsparteien mit ihren eigenen 
Staatsangehörigen hinsichtlich der Ansprüche aus der Sozialen Sicherheit einschließlich der 

Wahrung der nach der Gesetzgebung der Sozialen Sicherheit erwachsenen 
Leistungsansprüche, wo immer die geschützten Personen innerhalb der Gebiete der 
Vertragsparteien ihren Aufenthalt nehmen; 

b)die Gewährung, (die Erhaltung und das Wiederaufleben von Ansprüchen aus der Sozialen 
Sicherheit durch Mittel wie die Zusammenrechnung von Versicherungs- und 

Beschäftigungszeiten, die nach der Gesetzgebung einer der Vertragsparteien zurückgelegt 
wurden. 

Artikel 13 

DAS RECHT AUF SOZIALE UND ÄRZTLICHE HILFE (FÜRSORGE) 

Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf soziale und ärztliche Hilfe zu gewährleisten, 
verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. sicherzustellen, daß jedem, der nicht über ausreichende Mittel verfügt und sich diese auch 
nicht selbst oder von anderen, insbesondere durch Leistungen aus einem System der Sozialen 
Sicherheit, verschaffen kann, ausreichende Unterstützung gewährt wird und im Falle der 
Erkrankung die Betreuung, die seine Lage erfordert; 

2. sicherzustellen, daß Personen, die diese Fürsorge in Anspruch nehmen, aus diesem Grund 

nicht in ihren politischen oder sozialen Rechten beeinträchtigt werden; 

3. dafür zu sorgen, daß jedermann durch zweckentsprechende öffentliche oder private 
Einrichtungen die zur Verhütung, Behebung oder Milderung einer persönlichen oder familiären 
Notlage erforderliche Beratung und persönliche Hilfe erhalten kann; 

4. die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels auf die Staatsangehörigen der 
anderen Vertragsparteien, die. sich rechtmäßig in ihrem Gebiet aufhalten, auf der Grundlage 

der Gleichbehandlung in Übereinstimmung mit den Verpflichtung gen anzuwenden, die sie in 
dem am 11. Dezember 1953 in Paris unterzeichneten Europäischen Fürsorgeabkommen 
(Europäisches Übereinkommen über die soziale und ärztliche Hilfe) übernommen haben. 

 

Artikel 16 

DAS RECHT DER FAMILIE AUF SOZIALEN, GESETZLICHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN 
SCHUTZ 

Um die erforderlichen Voraussetzungen für die Entfaltung der Familie als der Grundeinheit 
der Gesellschaft zu schaffen, verpflichten sich die Vertragsparteien, den wirtschaftlichen, 
gesetzlichen und sozialen Schutz des Familienlebens zu fördern, insbesondere durch Sozial- und 



Familienleistungen steuerliche Maßnahmen, Förderung des Baues von familiengerechten 

Wohnungen, Hilfe für junge Eheleute oder durch andere geeignete Mittel. 

Artikel 30 – Das Recht auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung (nicht ratifiziert) 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu 
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. im Rahmen eines umfassenden und koordinierten Ansatzes Maßnahmen zu ergreifen, um für 
Personen, die in sozialer Ausgrenzung oder Armut leben oder Gefahr laufen, in eine solche 
Lage zu geraten, sowie für deren Familien den tatsächlichen Zugang insbesondere zur 
Beschäftigung, zu Wohnraum, zur Ausbildung, zum Unterricht, zur Kultur und zur Fürsorge zu 
fördern; 

2. diese Maßnahmen, falls erforderlich, im Hinblick auf ihre Anpassung zu überprüfen. 

Artikel 31 – Das Recht auf Wohnung(nicht ratifiziert) 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Wohnung zu gewährleisten, verpflichten sich die 
Vertragsparteien, Maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind: 

1. den Zugang zu Wohnraum mit ausreichendem Standard zu fördern; 
2. der Obdachlosigkeit vorzubeugen und sie mit dem Ziel der schrittweisen Beseitigung 

abzubauen; 
3. die Wohnkosten für Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, so zu gestalten, 

daß sie tragbar sind. 

 

Recht der Arbeitnehmer auf ein Entgelt, das ihnen und ihren Familien einen angemessenen 

Lebensstandard sichert (Artikel 4 Absatz 1) 

Artikel 4 

DAS RECHT AUF EIN GERECHTES ARBEITSENTGELT 

Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu gewährleisten, 

verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. das Recht der Arbeitnehmer auf ein Arbeitsentgelt anzuerkennen, das ausreicht, ihnen und 
ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard zu sichern; 

2. das Recht der Arbeitnehmer auf Zahlung erhöhter Lohnsätze für Überstundenarbeit 
anzuerkennen, vorbehaltlich von Ausnahmen in bestimmten Fällen; 

3. das Recht männlicher und weiblicher Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt für gleichwertige 
Arbeit anzuerkennen; 

4. das Recht aller Arbeitnehmer auf eine angemessene vorherige Benachrichtigungsfrist im Falle 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses anzuerkennen; 

5. Lohnabzüge nur unter den Bedingungen und in den Grenzen zuzulassen, die in 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen oder durch Gesamtarbeitsvertrag oder 
Schiedsspruch bestimmt sind. 

Die Ausübung dieser Rechte ist durch frei abgeschlossene Gesamtarbeitsverträge, durch 
gesetzliche Verfahren der Lohnfestsetzung oder auf jede andere den innerstaatlichen 
Verhältnissen entsprechende Weise zu gewährleisten. 

 

 

 



Rechte sozial vulnerabler Gruppen (Artikel 15, 17, 19 und 23) 

Artikel 15 

DAS RECHT DER KÖRPERLICH ODER GEISTIG BEHINDERTEN AUF BERUFLICHE 
AUSBILDUNG SOWIE AUF BERUFLICHE UND SOZIALE WIEDEREINGLIEDERUNG 

Um die wirksame Ausübung des Rechtes der körperlich oder geistig Behinderten auf 
berufliche Ausbildung sowie auf berufliche und Soziale Wiedereingliederung zu gewährleisten, 

verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. geeignete Maßnahmen für die Bereitstellung von Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen, 
erforderlichenfalls unter Einschluß von öffentlichen oder privaten Sondereinrichtungen; 

2. geeignete Maßnahmen für die Vermittlung Behinderter auf Arbeitsplätze zu treffen, 
insbesondere durch die Schaffung von Sondervermittlungsstellen, durch Ermöglichung 
wettbewerbsgeschützter Beschäftigung und durch Maßnahmen, die den Arbeitgebern einen 

Anreiz zur Einstellung von Behinderten bieten. 

Artikel 17 

DAS RECHT DER MÜTTER UND DER KINDER AUF SOZIALEN UND 
WIRTSCHAFTLICHEN SCHUTZ 

Um die wirksame Ausübung des Rechtes der Mütter und der Kinder auf sozialen und 

wirtschaftlichen Schutz zu gewährleisten, werden die Vertragsparteien alle hierzu geeigneten 
und notwendigen Maßnahmen treffen, einschließlich der Schaffung und Beibehaltung geeigneter 
Einrichtungen und Dienste. 

 

Artikel 19 

DAS RECHT DER WANDERARBEITER UND IHRER FAMILIEN AUF SCHUTZ UND 
BEISTAND 

Um die wirksame Ausübung des Rechtes der Wanderarbeiter und ihrer Familien auf Schutz 
und Beistand im Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei zu gewährleisten, verpflichten sich 
die Vertragsparteien: 

1. geeignete Stellen zu unterhalten oder sich zu vergewissern, daß solche Stellen bestehen, die 
diese Arbeitnehmer, insbesondere bei der Einholung genauer Auskünfte unentgeltlich betreuen, 

und, soweit die innerstaatliche Gesetzgebung es zuläßt, geeignete Maßnahmen gegen 
irreführende Werbung zur Auswanderung und Einwanderung zu treffen; 

2. in den Grenzen ihrer Zuständigkeit geeignete Maßnahmen zur Erleichterung der Abreise, der 
Reise und der Aufnahme dieser Arbeitnehmer und ihrer Familien zu treffen und in den Grenzen 
ihrer Zuständigkeit notwendige Gesundheitsdienste, ärztliche Betreuung und gute hygienische 
Bedingungen während der Reise vorzusehen; 

3. die Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen und privaten Einrichtungen der sozialen 
Wohlfahrt in den Auswanderungs- und Einwanderungsländern, soweit tunlich, zu fördern; 

4. sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, die zum Aufenthalt in ihrem Gebiet befugt sind, 
nicht weniger günstig behandelt werden als ihre eigenen Staatsangehörigen in bezug auf die 
folgenden Gegenstände, soweit sie gesetzlich geregelt oder der Überwachung durch die 

Verwaltungsbehörden unterstellt sind: 
a)das Arbeitsentgelt und andere Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen; 

b)den Beitritt zu gewerkschaftlichen Organisationen und den Genuß der durch die 
Gesamtarbeitsverträge gebotenen Vorteile; 

c)die Unterkunft; 

5. sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, die zum Aufenthalt in ihrem Gebiet befugt sind, 

nicht weniger günstig behandelt werden als ihre eigenen Staatsangehörigen in bezug auf die 
Steuern, Abgaben und Beiträge, die für den Arbeitnehmer auf Grund der Beschäftigung zu 
zahlen sind; 



6. die Zusammenführung eines zur Niederlassung in dem Gebiet berechtigten Wanderarbeiters 

mit seiner Familie soweit wie möglich zu erleichtern; 

7. sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, die zum Aufenthalt in ihrem Gebiet befugt sind, 
nicht weniger günstig behandelt werden als ihre eigenen Staatsangehörigen in bezug auf die 
Möglichkeit, den Rechtsweg hinsichtlich der in diesem Artikel behandelten Angelegenheiten zu 
beschreiten; 

8. sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer die zur Aufenthalt in ihrem Gebiet befügt sind, nur 

ausgewiesen werden können, wenn sie die Staatssicherheit gefährden oder gegen die 
öffentliche Ordnung (ordre publie) oder die Sittlichkeit verstoßen; 

9. innerhalb der gesetzlichen Grenzen die Überweisung der Teile des Verdienstes und der 
Ersparnisse zuzulassen, die diese Arbeitnehmer zu überweisen wünschen; 

10. den in diesem Artikel vorgesehenen Schutz und Beistand auf die aus- und einwandernden 

selbständig erwerbstätigen Wanderer auszudehnen, soweit solche Maßnahmen auf diesen 
Personenkreis anwendbar sind. 

 

Artikel 23 – Das Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz (nicht ratifiziert) 

Um die wirksame Ausübung des Rechts älterer Menschen auf sozialen Schutz zu gewährleisten, 
verpflichten sich die Vertragsparteien, unmittelbar oder in Zusammenarbeit mit öffentlichen oder 
privaten Organisationen geeignete Maßnahmen zu ergreifen oder zu fördern, die insbesondere: 

1. älteren Menschen die Möglichkeit geben sollen, so lange wie möglich vollwertige Mitglieder 
der Gesellschaft zu bleiben, und zwar durch: 

1. ausreichende Mittel, die es ihnen ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben zu 
führen und aktiv am öffentlichen, sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen, 

2. die Bereitstellung von Informationen über Dienste und Einrichtungen für ältere 
Menschen und über ihre Möglichkeiten, diese in Anspruch zu nehmen; 

2. älteren Menschen die Möglichkeit geben sollen, ihre Lebensweise frei zu wählen und in ihrer 
gewohnten Umgebung, solange sie dies wollen und können, ein eigenständiges Leben zu 
führen, und zwar durch: 

1. die Bereitstellung von ihren Bedürfnissen und ihrem Gesundheitszustand 
entsprechenden Wohnungen oder von angemessenen Hilfen zur Anpassung der 
Wohnungen, 

2. die gesundheitliche Versorgung und die Dienste, die aufgrund ihres Zustands 
erforderlich sind; 

3. älteren Menschen, die in Heimen leben, angemessene Unterstützung unter Achtung ihres 
Privatlebens sowie die Beteiligung an der Festlegung der Lebensbedingungen im Heim 
gewährleisten sollen. 

 


